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Ankommen 

Das ist eine Hand. 

Ein Gruß. 

 

Dasein 

Das ist ein Blick, ein Lächeln. 

Da hört jemand zu. 
 

Mitnehmen 

Da habe ich einen Schatz, 

den nimmt mir 

keiner. 

(Susanne Lange – Greve) 
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1. Vorwort 

Die Schulkinderbetreuung ist heutzutage im Zuge der erschwerten Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf ein wesentlicher Baustein unserer Gesellschaft, nämlich als kommunaler Baustein zur 

Unterstützung der Familien bei Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder. Durch diesen 

Baustein soll den Familien ein ganzjähriges, verlässliches, nachhaltiges und qualitativ 

hochwertiges Betreuungsangebot ermöglicht werden. 

Während der Betreuungszeit werden Spiel- sowie Freizeitaktivitäten angeboten und die 

individuellen, vielschichtigen Bedürfnisse und Anliegen der Kinder berücksichtigt. 

Die vorliegende Konzeption vermittelt ein Bild der pädagogischen Arbeit und der 

Ganztagesbetreuung an der      Grundschule Hardt. 

 
 

2. Leitbild 
 

Im Mittelpunkt der täglichen Arbeit steht das Wohl des Kindes. Die Kinder sollen sich wohlfühlen 

und selbstständige Entscheidungen für ihre Zeit, die sie in der Ganztagesbetreuung verbringen, 

treffen können. Sie erhalten dadurch die Möglichkeiten zur Mitsprache und Partizipation. 

Entsprechend der Ausbildungen sowie Neigungen und den verschiedenen Vorgehensweisen 

bringt sich der einzelne Mitarbeiter in die tägliche Arbeit ein. 

Dabei soll keine feste Methode oder Sichtweise in den Vordergrund gestellt werden, sondern 

flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden. Grundlegend ist natürlich eine gute 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und Eltern. Dafür braucht es aber auch Regeln und einen 

gemeinsamen Handlungsleitfaden. Diese helfen in Problemsituationen, falls eine situative 

Verhandlung über eine Lösung zwischen den Kindern nicht möglich ist. Gute Regeln stärken die 

Starken und beschützen die Schwachen. Durch die bunte kulturelle Zusammensetzung unserer 

Schülerschaft müssen alle Rücksicht auf die Bedürfnisse und herkunftsbedingten 

Verhaltensweisen nehmen. Wer Rücksicht für seine Anliegen fordert, muss auch in der Lage sein, 

dies bei anderen zu tun. Nur so ist ein Miteinander möglich.  

Das beinhaltet ein breites Spektrum an Handlungsspielraum für die tägliche Arbeit. Die Kinder 

müssen nicht an den vorbereiteten Angeboten teilnehmen, ihre Entscheidungen werden 

akzeptiert, so lange es im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten für das Team der Betreuung 

umsetzbar ist. 

Die Kindheit ist für jedes einzelne Kind ein wichtiger Schatz. In diesem Lebensabschnitt wird jeder 

Mensch auf sein weiteres Leben vorbereitet. Für alle Eltern, die berufstätig sind, ist es wichtig, ihr 

Kind in dieser Zeit gut betreut zu wissen. 

Die Aufgabe der pädagogischen MitarteiterInnen besteht darin den Kindern während der Betreuung 

durch Kreativität, Freiheit und Freude am Lernen eine positive Umgebung zu bieten. 

„Wir lernen alle unter einem Dach und gehen gern zur Schule. Wir sind freundlich zueinander 

und haben gemeinsam Spaß.“  

Wie schon das Schulmotto betonen diese einleitenden Worte der Schulordnung unser 

pädagogisches Anliegen, mit den Kindern an der Grundschule Hardt eine starke Gemeinschaft zu 
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bilden, in der sie sich wohl und sicher fühlen können. Welche Vorteile eine solche Gemeinschaft 

hat und wie neben Lehrenden und Betreuenden jedes Kind seinen Teil dazu beitragen kann, aber 

auch muss, damit sie funktioniert, das möchten auch wir Betreuungskräfte den Kindern 

nahebringen und vorleben. Denn Respekt erzeugt Respekt, ein höflicher und hilfsbereiter 

Umgang miteinander erzeugt eine gute Atmosphäre. 

Die Schulordnung sowie besondere, zwischen Lehrkräften und einzelnen Kindern getroffenen 

Abmachungen, gelten daher natürlich auch für die Betreuungszeiten. 

Auch den Eltern sollten unsere Regeln bekannt sein und zu Hause weitergeführt werden. Dies hilft 

den Kindern, da so einige unbefriedigende Situationen auch Zuhause noch besser aufgearbeitet 

werden können. Außerdem kann auf einige Verhaltensweisen auch Zuhause besser geachtet 

werden, um zu große Gegensätze zwischen den beiden Lebenswelten Schule        und Zuhause für 

die Kinder zu vermeiden. 

 
Unsere pädagogischen Ansätze sind: 

 
- Wir wenden uns dem Kind zu, vermitteln Schutz und Geborgenheit. 

- Das einzelne Kind sehen wir als ganzheitliche Persönlichkeit. 

- Wir achten die Stärken des einzelnen Kindes und fördern diese. 

- Wir legen großen Wert auf die Förderung der eigenen Kreativität und Entwicklung eigener Ideen 

- Wir tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken. 

- Mit verschiedenen Aktivitäten ermuntern wir die Kinder, ihren Bewegungsdrang auszuleben. 

 

 

3. Rahmenbedingungen 

3.1. Träger / Dienstaufsicht 

Die Stadt Schwäbisch Gmünd, Amt für Bildung und Sport, ist Träger der Einrichtung. Die 

Dienstaufsicht für die Schulkindbetreuung liegt beim Amt für Bildung und Sport, Abteilung 

Schulische Bildung. 

 
3.2. Betreuungstage und -zeiten 

Die Betreuung wird Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr für die Kinder angeboten. 

Kostenpflichtige Betreuung Montag bis Freitag: 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr und 15:15 Uhr bis 17:00 

Uhr, am Freitagnachmittag ab 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr. 

Die Kinder werden von den MitarbeiterInnen der Ganztagesbetreuung Montag bis Donnerstag 

von  11:40 Uhr bis 12:30 Uhr bei den Hausaufgaben unterstützt. Außerdem werden von 13:00 

Uhr bis 15:15 Uhr Freispiel und AGs in Kooperation mit der Schule angeboten. 

Die Ferienbetreuung findet für alle Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen 

zentral an der Rauchbeinschule in Schwäbisch Gmünd statt. Die Kinder sind jeweils rechtzeitig, 

zwei Wochen vor Ferienbeginn, beim Amt für Bildung und Sport schriftlich anzumelden. Eine 

Anmeldung ist auch für einzelne Tage möglich. 
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3.3. Verpflegung und Ernährung 

Die Mensa befindet sich im 1. Stock des Kindergartengebäudes. Daher werden die Kinder durch 

die Betreuungskräfte vom Schulhof in die Mensa begleitet. 

Täglich wird ein warmes Mittagessen von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr angeboten. Das Essen wird von 

einer externen Küche, der Stiftung Haus „Lindenhof“, gekocht und angeliefert. 

Das Mittagessen besteht aus einem Hauptgericht, Salat und Dessert. Ethnische Hintergründe 

werden beim Essen beachtet und daher auf Schweinefleisch generell verzichtet. Die Bestellung 

erfolgt durch die Eltern wöchentlich. Dadurch wird für jedes Kind bedarfsgerecht bestellt. 

Ein Teil der Kinder bringt von Zuhause ein eigenes Vesper mit. Dieses darf gemeinsam mit 

den  anderen Kindern in der Mensa verzehrt werden. 
 

3.4. Raumkonzept 

Die Einrichtung verfügt über: 

 1 großes Zimmer mit Einbauküche und Esstisch 

 1 Flur mit 2 Kleiderständern 

 2 Toiletten 

 1 Turnhalle im Erdgeschoss mit Nutzung der vorhandenen Sportgeräte 

 1 Fußballplatz vor der Einrichtung 

 2 Tischtennisplatten 

 2 Spielzimmer mit Büroecke, Tische zum Basteln und Malen, eine Kuschelecke sowie 

Spielgeräte (Tischkicker, Puppenhaus…) 
 
 

 
Abb.1: Blick in das Hauptzimmer der Betreuung Abb.2: Spieleauswahl 
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          Abb. 3: Tobeecke 

 
                                                       Abb.4: Tischkicker 

 
Mensa: Das Mittagessen findet im ersten Stock des Nebengebäudes statt, in dem auch die Küche, 

die Schülerbibliothek, das Familien-und Nachbarschaftszentrum FuN e.V., das Büro der 

Stadtteilkoordination sowie im Erdgeschoss die große Turnhalle und der Kindergarten St. 

Elisabeth mit separatem Eingang untergebracht sind. 

Große und kleine Turnhalle: Hier können wir das komplette Raum- und Gerätepotenzial der 

Schule nutzen. 

Betreuungsräume: Der Hauptbetreuungsraum im hinteren Teil der Schule ist ganz nach unseren 

Bedürfnissen gestaltet, mit Spielen, Kicker, Ruheecke… Allerdings brauchen nach unseren 

Erfahrungen die Kinder in der Mittagspause zwischen den Schuleinheiten, nach dem langen 

Schulmorgen, vor allem Bewegung und Freispiel. 

 
3.5. Personalstruktur 

Die Betreuung besteht aus: 

 Leitung: eine Pädagogische Fachkraft 

  drei Betreuungskräften: mit langjähriger Erfahrung und Qualifizierung zur 

Betreuungskraft 

 zwei Mensakräften 

Die Leitung führt, koordiniert und organisiert die verschiedenen Aktivitäten und die Essenausgabe. 

Die Betreuungskräfte betreuen die Kinder beim Mittagsessen sowie bei den Hausaufgaben und 

machen Freizeitangebote. 

Die MitarbeiterInnen in der Essenausgabe sind für Essenvorbereitung, die Ausgabe des 

Essens sowie die Nachbereitung der Küche zuständig. 
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4. Angebote der Betreuung 

4.1. Tagesauflauf 
 
 

Von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr Ankommen und Spielangebote 

Von 11:40 Uhr bis 12:30 Uhr Hausaufgabenbetreuung 
Lernzeit 

Von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr Mittagsessen 

Von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr Freispiel, Tanzen, Zweierball, 
Fußball, Basteln usw. 

Von 13:45 Uhr bis 17:00 Uhr Freispiel / Angebote 

 

Da mit einem offenen Konzept gearbeitet wird, teilen sich die Gruppen selber ein. Alle Angebote 

sind, wann immer möglich, für Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse ausgerichtet. Bei den 

Sportangeboten werden zwei unterschiedliche Altersstufen angeboten (je Klassenstufe 1 und 2 

und Klassenstufe 3 und 4 zusammen) und somit eine Differenzierung nach altersgerechten 

Anforderungen an Sportspiele erreicht. 

 
4.2. Lernzeit  

 
Die Mitarbeiter der Ganztagesbetreuung werden von der Schulleitung für die Lernzeit eingeteilt. In 

der Lernzeit unterstützen wir die Lehrer von Montag bis Donnerstag zwischen 11:40 Uhr- 12:30 

Uhr. Freitags findet keine Lernzeit statt. 

In dieser Stunde von 11:40 Uhr bis 12:30 Uhr helfen wir den Kindern vorwiegend bei den Deutsch- 

und Mathehausaufgaben. 

 
4.3. AGs 

 

Nach dem Mittagsessen können die Kinder entscheiden, ob sie an einer AG teilnehmen 

wollen      oder zum Freispiel (bei passendem Wetter draußen) gehen. 

Montags: Bibliothek (neben Mensa in OG Kindergartengebäude) 

Dienstags: Zweierball (Turnhalle im EG Kindergartengebäude) 

Mittwochs: Fußball (Turnhalle im EG Kindergartengebäude) 

Donnerstag: Tanzen oder Basteln (Tanzen in der Gymnastikhalle, Basteln im 

Betreuungsraum). 

4.4. Spiele und Materialien 

Folgende Materialien stehen zur Verfügung: 

 Konstruktionsmaterial (Lego, Mal- und Bastelmaterial, Holzbausteine, Klickspiele, Bauecke, 

Bügelperlen, …). 

 Spiel- und Beschäftigungsmaterial. 
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 Materialien für draußen (Fußbälle, Softbälle, Federbälle, Pferdeleine, Gummitwist, 

Springseile, Laufdosen, Straßenmalkreiden, Hula Hoop.. ) 

 
4.5. Freizeitgestaltung / Angebote 

 

  

 
Abb.5: Sportplatz und Klettergerüst Abb.6: Klettergerüs 

 
Außengelände: Auf dem Schulgelände befinden sich mehrere Spielanlagen und Klettergerüste 

sowie ein großer Sportplatz mit Fußballtoren. Die unmittelbar angrenzende Wiese der 

Wohnungsverwaltung VGW mit Schaukeln, einem weiteren Sandkasten und Kletterschloss wird 

ebenfalls für die Betreuungszeiten genutzt. Im Winter rodeln wir am Hang hinter der Schule, im 

Sommer nutzen wir neben der Anlage die Grünflächen. 

Am Freitagnachmittag können die Kinder in Kooperation mit dem Jugendtreff das „Kids 

Time“- Angebot besuchen.Ca. alle 6 Wochen findet ein Kindernachmittag mit pädagogischer 

Filmnachbereitung statt. 

 

5. Kooperation… 

5.1  …mit der Schule 

 Austausch mit der Schulleitung nach Bedarf 

 Gespräche mit Klassen- und Fachlehrern nach Bedarf 

 Teilnahme an GLK und anderen Sitzungen (bspw. zu Schulentwicklung, 

Qualitätsmanagement) nach Bedarf 

 
5.2  …mit der Schulsozialarbeit 

Das Team der Ganztagesbetreuung arbeitet mit der Schulsozialarbeiterin eng zusammen. 

Man steht im gemeinsamen Austausch über das Verhalten und die Entwicklung der Kinder, 

Angelegenheiten des Kinderschutzes und der Elternarbeit. 

 

5.3 …mit den Eltern 

 Beim Bringen und Abholen der Kinder finden bei Bedarf Tür- und Angelgespräche mit den 

Personensorgeberechtigten statt. 

 Kontaktaufnahme zu Eltern im Fall von Krankheit, besonderen Vorfällen oder zum 

Austausch über gezeigtes Verhalten des Schülers während der Betreuung 
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 Individuelle Absprachen zu Abholung der Schüler von der Betreuung 

 

   5.4 …mit dem Träger 

 

Wir stehen mit dem Träger im engen Kontakt durch regelmäßige Sitzungen. Es finden auch 

Hospitationen seitens des Trägers statt. Bei Problemen wird der Träger von uns zeitnah informiert, 

um eine Lösung zu finden. 

 

 

6 Qualitätssicherung 
 

6.1 Betreuungspersonal 

Alle zwei Jahre muss eine Schulung zum Thema Hygiene, Erste Hilfe, Aufsichtspflicht, 

Datenschutz und Kindeswohl absolviert werden. Zudem werden alle Betreuungskräfte 

regelmäßig durch  Fortbildungen zu verschiedenen betreuungsrelevanten Themen 

geschult. 

Die Qualifizierung für neue Betreuungskräfte ohne pädagogischen Fachausbildung findet in 
Kooperation mit der VHS statt. 

6.2 Dokumentation 

6.2.1. Anwesenheitsliste 

Eine Anwesenheitsliste der angemeldeten Kinder in der Betreuung wird vom Sekretariat  der 

Schule erstellt. Die Liste enthält den Vor- und Nachnamen des Kindes und die Klasse. 

Es gibt eine zweite Liste mit den Vor- und Nachnamen des Kindes, die Notfallnummer der 

Erziehungsberechtigten bzw. der Ansprechpartner des Kindes. 

Die Betreuungskräfte vor Ort kennzeichnen täglich die Anwesenheit des Kindes sowie 

Besonderheiten zu Anwesenheit oder gegebenenfalls Vorkommnissen. 

6.2.2. Anmeldeformular für die kostenpflichtige Betreuung im Ganztag 

Kopien aller Anmeldeformulare der kostenpflichtig angemeldeten Kinder sind im 

Betreuungsordner zu finden. 

Das Anmeldeformular der kostenpflichtigen Betreuung ist erhältlich über die Leitung der 

Schulkindbetreuung oder online über https://www.schwaebisch-gmuend.de. 

6.2.3. Betreuungsordner 

Der Betreuungsordner wird jährlich aktualisiert und mit allen wichtigen Inhalten, u.a. Kopien 

der Anwesenheitslisten, des Anmeldeformulars und der Notfallnummer- Liste  bestückt. 

  6.2.4 Vorfälle und Unfälle 

Die Betreuungskräfte sind verpflichtet, alle Vorfälle und Unfälle mit dem entsprechenden  Formular 

zu dokumentieren. Im Einzelfall müssen Vorfälle zusätzlich für die Versicherung dokumentiert 

werden und dem Amt für Bildung und Sport, Abteilung Schulische Bildung, gemeldet werden. 

6.2.5 Elterngespräche 

Beim Bringen und Abholen der Kinder finden bei Bedarf kurze Tür- und Angelgespräche statt. 

https://www.schwaebisch-gmuend.de/
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Bei Bedarf wird ein Termin mit den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten vereinbart. Diese 

Gespräche werden je nach Anliegen bzw. Thema im Betreuungsordner dokumentiert. 

6.2.6 Beschwerdemanagement 

Bewertung der Situation und des Beschwerdegrunds mit der meldenden Person. Je nach Sachlage 

Kontaktaufnahme und Gespräch mit betreffender/n Person/en. Dies wird auf dem entsprechenden 

Formular dokumentiert. 

 

6.3 Umgang mit Kindeswohlgefährdung 

 

Besprechung von Verdachtsfällen innerhalb des Teams sowie ausführliche Dokumentation von 

Beobachtungen und Besprechungen zum Verdachtsfall. Die Betreuungskräfte kooperieren mit 

der Schulsozialarbeiterin, um das weitere Vorgehen abzuklären. 

6.4 Datenschutz 

Grundsätzlich gelten die bekannten datenschutzrechtlichen Bestimmungen, in denen die 

Betreuungskräfte im Rahmen ihrer Dienstausübung unterwiesen wurden. 

Im Hinblick auf Fotos gilt: Falls Fotos von Kindern in der Betreuung gemacht werden, muss im 

Vorfeld eine schriftliche Genehmigung vorliegen, ob Fotos gemacht werden dürfen und es muss 

deren Verwendungszweck mitgeteilt werden. 

6.5 Haftung 

Für den Verlust, die Verwechslung und die Beschädigung von Garderobe sowie sonstigen 

Wertgegenständen wird keine Haftung übernommen. 

Bei mutwilliger Beschädigung des Eigentums im Betreuungsraum durch das Kind oder wenn das 

Kind einem anderen Kind Schaden zufügt, haften die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigte 

6.6 Teamsitzungen 

Wir treffen uns einmal Wöchentlich zur Teambesprechung. Zusammen wird Organisatorisches 

geklärt, aber auch Fallbesprechungen, Konflikte zwischen Kindern aufgearbeitet und nach 

Lösungen gesucht. 

 

7 Betreuungs-ABC 

7.1 An- und Abmeldung für die kostenpflichtige Betreuung 

Die Formulare für An- und Abmeldung findet man online auf der Homepage der Stadt Schwäbisch 

Gmünd. 

Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich zum Schuljahresbeginn (spätestens bis zu den Herbstferien). 

Eine Neuanmeldung, Abmeldung bzw. eine Änderung des Betreuungsumfangs kann erst wieder 

zum zweiten Halbjahr (01.02.) erfolgen. 

https://www.schwaebisch-gmuend.de/schulkindbetreuung.html 

 

7.2 Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht beginnt mit dem Eintreffen und der Anmeldung des Kindes in den 

https://www.schwaebisch-gmuend.de/schulkindbetreuung.html


13 

 

 

Betreuungsräumen. Sie endet mit der Abholung durch die Eltern oder zum mit den Eltern vorher 

vereinbarten Zeitpunkt, spätestens aber um 17:00 Uhr. Eine Übergabe an die Eltern zum 

Betreuungsende ist nicht notwendig. 

 
7.3 Ausschluss 

Ein Ausschluss aus der kostenpflichtigen Betreuung ist begründet, wenn zwei aufeinander folgende 

Elternbeiträge für die Schulkindbetreuung bzw. Essensgebühren nicht entrichtet wurden. Ein 

Ausschluss ist auch möglich, wenn das Kind wiederholt und in grober Weise gegen die 

Anordnungen der Aufsichtspersonen verstößt oder die Gruppenbetreuung unüberwindbar stören 

sollte. In diesem Fall entscheidet das Amt für Bildung und Sport, Abteilung schulische Bildung, in 

Rücksprache mit den betreffenden Betreuungskräften über die Frist und die Dauer des 

Ausschlusses. 

 
7.4 Gebühren für Betreuung 

 

Regelbetrag: 

 

Vor der Schule 

1Kind 

Euro 

2Kind* 

Euro 

3Kind* 

Euro 

5 Tage 36 31 26 

4 Tage 31 27 23 

3 Tage 24 21 17 

2 Tage 17 14 12 

1 Tage 10 8 7 

 
Nach der Schule 
 

5 Tage 36 31 26 

4 Tage 31 27 23 

3 Tage 24 21 17 

2 Tage 17 14 12 

1 Tage 10 8 7 

Mittagessen: 3,40/ Mahlzeit 

 
7.5 Handy 

Handys sind während der Betreuungszeit nicht erlaubt. 

 
7.6 Ferienbetreuung 

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung erfolgt online über die Homepage der Stadtverwaltung.  

www.schwaebisch-gmuend.de/schulkindbetreuung.html  

http://www.schwaebisch-gmuend.de/schulkindbetreuung.html
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Die zentrale Ferienbetreuung an der Rauchbeinschule, im Schülerhaus findet jeweils von 7:00 Uhr 

bis 17:00 Uhr statt. Die Ferienbetreuung wird an allen Schulferientagen und Brückentagen, 

unabhängig von einer Mindestteilnehmerzahl, angeboten. Eine Anmeldung kann auch für einzelne 

Tage erfolgen. Die Wahlmöglichkeit besteht zwischen Halbtagsbetreuung (bis 13:00 Uhr) und 

Ganztagesbetreuung (bis 17:00 Uhr). Der Elternbeitrag für die Ferienbetreuung von 7:00 Uhr bis 

13:00 Uhr beträgt derzeit 6 Euro und für die Ganztagesbetreuung 10 Euro. In der ganztägigen 

Ferienbetreuung wird auch ein Mittagessen angeboten. Die Eltern bekommen zusätzlich die 

Kosten für das Essen in Rechnung gestellt. 

 
Für Rückfragen und Informationen steht Frau Weber unter der Rufnummer 07171/603-4033 oder 

per E-Mail maria.weber@schwaebisch-gmuend.de zur Verfügung. 

 
 

7.7 Kindeswohlgefährdung 

Die Vernachlässigung und der Missbrauch von Kindern sind 

nach wie vor hoch aktuelle und brisante Themen. Die 

Betreuungskräfte müssen bei Verdachtsfällen von 

Kindeswohlgefährdung ihre Leitung informieren. Diese 

handelt dann gemäß §8 KJHG 

Abb. 7: Quelle: OPTIMUS – Die Bildungspartner gGmbH Hasret Özkan 

(Geschäftsführerin), Wiener Straße 35 10999 Berlin 

optimus@diebildungspartner.de 

 

7.8 Kontaktdaten 

Grundschule Hardt 

Székésfehérvarer Str.12 

73525 Swäbisch Gmünd 

Telefon Schulsekretariat: 07171/66929 

Fax: 0717137588 

E-Mail: info@gshadt.de 

Weitere Ansprechpartnerinnen: Bärbel Schlienz (Rektorin), Jutta Stegmeier (Sekretärin), Fr. 

Brückner-Weber (Schul-Sozialarbeiterin), Monika Mangold (Hausmeisterin). 

 
Leitung Schulkindbetreuung: Olga Tuchscherer Mobil: 0176-17071414 

E-Mail: Betreuungskraft.GrundschuleHardt@schwaebisch-gmuend.de 
 

 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auch unter folgender Adresse:  

Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd 

Amt für Bildung und Sport 

Weisenhausgasse 1-3 

mailto:maria.weber@schwaebisch-gmuend.de
mailto:optimus@diebildungspartner.de
mailto:info@gshadt.de
mailto:Betreuungskraft.GrundschuleHardt@schwaebisch-gmuend.de
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37525 Schwäbisch Gmünd Tel.: 

07171/603-4033 

http://www.schwaebisch-gmuend.de/5435-Betreuungsangebote.html 

 

7.9 Krankheit / Kopfläuse 

Kranke Kinder müssen grundsätzlich zuhause bleiben, um andere Kinder sowie die 

Betreuungskräfte nicht anzustecken. Wenn die Krankheit erst im Laufe des Tages zum Vorschein 

kommt, werden die Eltern informiert und das Kind muss zeitnah aus der Betreuung abgeholt 

werden. 

Hat das Kind eine ansteckende Krankheit wie Masern, Röteln, Scharlach, Hand-Mund-Fuß- 

Krankheit, Windpocken oder Keuchhusten (vgl. auch § 35 lfSG) muss dies dem 

Betreuungspersonal mitgeteilt werden, da diese Krankheiten meldepflichtig gegenüber dem 

Gesundheitsamt sowie den anderen Eltern sind. Dies gilt ebenso für eine Bindehautentzündung 

sowie Kopfläuse. 

Das Kind darf die Betreuung erst wieder besuchen, wenn keine Ansteckungsgefahr mehr besteht 

und dies vom Arzt attestiert wurde. Das Attest muss in der Betreuung vorgelegt werden. 

 
7.10 Medikamentenausgabe 

Medikamente dürfen vom Betreuungspersonal nur mit schriftlicher Bestätigung des behandelnden 

Arztes sowie der Eltern und Erziehungsberechtigten verabreicht werden. Das entsprechende 

Formular muss im Vorfeld der Betreuung ausgefüllt und bei der Leitung abgegeben werden. 

Nimmt ein Kind das Medikament selbstständig, eigenverantwortlich und ohne die Hilfe des 

Betreuungspersonals ein, wird keine schriftliche Bestätigung des Arztes sowie der Eltern benötigt. 

In diesem Fall genügen der schriftliche Hinweis beim Anmeldeformular, dass das Kind ein 

Medikament nimmt. 

 
7.11 Unfallversicherungen 

Die Kinder gehören während der Betreuung sowie auf dem unmittelbaren Schulweg – wie auch 
während der Schulzeit – dem bei der Unfallkasse Baden-Württemberg versicherten Personenkreis 
an. 

 

http://www.schwaebisch-gmuend.de/5435-Betreuungsangebote.html

